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§ 40 BSVG Rückforderung
ungebührlich entrichteter Beiträge

 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz
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1. (1)Zu Ungebühr entrichtete Beiträge können, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird, zurückgefordert

werden. Das Recht auf Rückforderung verjährt nach Ablauf von fünf Jahren nach deren Zahlung. Der Lauf der

Verjährung des Rückforderungsrechtes wird durch Einleitung eines Verwaltungsverfahrens zur Herbeiführung

einer Entscheidung, aus der sich die Ungebührlichkeit der Beitragsentrichtung ergibt, bis zu einem Anerkenntnis

durch den Versicherungsträger bzw. bis zum Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung im Verwaltungsverfahren

unterbrochen.

2. (2)Die Rückforderung von Beiträgen, durch welche eine Formalversicherung begründet wurde, sowie von

Beiträgen zu einer Versicherung, aus welcher innerhalb des Zeitraumes, für den Beiträge ungebührlich entrichtet

worden sind, eine Leistung erbracht wurde, ist für den gesamten Zeitraum ausgeschlossen. Desgleichen ist die

Rückforderung ausgeschlossen, wenn nach dem Zeitraum, für den Beiträge ungebührlich entrichtet worden sind,

eine Leistung zuerkannt worden ist und die Beiträge auf den Bestand oder das Ausmaß des Leistungsanspruches

von Einfluß waren, es sei denn, der zur Leistungserbringung zuständige Versicherungsträger hatte die

Möglichkeit, im Wege einer Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 69 des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51) neuerlich über den Leistungsanspruch zu entscheiden und

konnte die zu Unrecht geleisteten Beträge mit Erfolg zur Gänze zurückfordern.

3. (3)Wird rückwirkend festgestellt, dass eine bestimmte Nebentätigkeit im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 1 letzter Satz die

Pflichtversicherung nach dem ASVG begründet, so hat die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen die auf

diese Tätigkeit entfallenden Teile der Beiträge zur Pflichtversicherung in der Kranken-, Pensions- und

Unfallversicherung, die zu Ungebühr entrichtet wurden, an den für die Beitragseinhebung zuständigen

Krankenversicherungsträger zu überweisen, wenn es sich bei der in Betracht kommenden Person um den

Betriebsführer/die Betriebsführerin selbst handelt. Bezieht sich die Beitragsüberweisung hingegen auf eine

hauptberuflich beschäftigte angehörige Person, so sind nur die personenbezogenen Teile der Beiträge zur

Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung davon umfasst. Abs. 1 ist nicht anzuwenden. Der

zuständige Versicherungsträger hat die überwiesenen Beitragsteile auf die ihm geschuldeten Beiträge

anzurechnen. Übersteigen die anzurechnenden die dem zuständigen Versicherungsträger geschuldeten Beiträge,

so ist der Überschuss dem Beitragsschuldner/der Beitragsschuldnerin nach diesem Bundesgesetz durch den

zuständigen Versicherungsträger zu erstatten.

4. (4)Abs. 2 gilt nicht für Beiträge, die zwar nicht zur Gänze ungebührlich, jedoch von einer zu hohen

Beitragsgrundlage oder unter Anwendung eines zu hohen Beitragssatzes entrichtet worden sind, sofern innerhalb

des in Betracht kommenden Zeitraumes nur solche Leistungen erbracht wurden, die auch dann, wenn die

Beiträge in richtiger Höhe entrichtet worden wären, im gleichen Ausmaß gebührt hätten.

5. (5)Die Rückforderung ungebührlich entrichteter Beiträge steht dem Beitragsschuldner (§ 33 Abs. 2), in den Fällen

des § 2 Abs. 5 und § 3 Abs. 3 der Verlassenschaft zu.
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